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Wichtige ab 2007 geltende Steuerrechtsänderungen im Überblick 

__________________________________________________________________ 
 

Einkommensteuer:

1.) Fahrten zwischen Wohnung und Betriebs-/Arbeitsstätte gelten als privat veranlasste 
Fahrten (sind zukünftig also weder Betriebsausgaben noch Werbungskosten); die 
bisherige Entfernungspauschale von 0,30 €/km ist nur noch ab dem 21. 
Entfernungskilometer möglich und kann lediglich wie Betriebsausgaben bzw. 
Werbungskosten abgesetzt werden 

 
2.) Arbeitszimmerkosten sind nur noch dann absetzbar, wenn das Arbeitszimmer den 

Mittelpunkt der gesamten beruflichen / betrieblichen Tätigkeit darstellt 
 

3.) Kürzung des Sparer-Freibetrages von 1.370 EUR auf 750 EUR 
 

4.) Anhebung des Spitzen-Einkommensteuersatzes von 42% auf 45% bei 
(nichtbetrieblichen) Einkünften über 250.000 EUR 

 
5.) Anhebung der Höchstgrenze für den Spendenabzug auf von 5% bzw. 10% auf ein-

heitlich 20% des Gesamtbetrags der Einkünfte 

6.) Einführung eines zeitlich unbegrenzten Spendenvortrags, falls Spenden im Jahr der 
Zuwendung nicht in vollem Umfang berücksichtigt werden können 

7.) Vereinfachter Zuwendungsnachweis bei Spenden bis zu 200 EUR möglich (bisheri-
ger Grenzbetrag 100 EUR) 

 

Umsatzsteuer:

1.) Anhebung des Mehrwehrtsteuersatzes von 16% von 19% ab 01.01.2007, der 
ermäßigte Steuersatz von 7% wird beibehalten (siehe dazu auch unsere ausführliche 
Information zur Anhebung der Mehrwertsteuer auf 19%) 

 
2.) Anhebung der Grenze für Kleinbetragsrechnungen von 100 EUR auf 150 EUR 

 

Stand: Januar 2008 
 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen unter   � 030 / 30 11 93 - 0    gerne zur Verfügung.  


